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Sehr geehrte Damen und Herren

In der Vergangenheit sind von verschiedenen Seiten Fragen zur Erstattung der Mehrwertsteuer in
KTI-flnanzierten F&E-Projekten an uns herangetragen worden.

Die KTI hat diese Frage eingehend geprüft und trifft ab dem 1. Mai 2015 die folgende neue Regelung:

Die KTI trägt im Rahmen ihrer Förderbeiträge zukünftig die Kosten für mehrwertsteuerpflichtige Ein
käufe von bewilligten Zusat.zleistungen und Materialen durch den Forschungspartner. Dazu gehören
z.B. die zu entrichtende Mehrwertsteuer auf Fahrkarten und Flugbillets der Forschenden, wie sie in
Ausnahmefällen von der KTI bewilligt werden können. Ebenfalls zählen dazu mehrwertsteuerpflichtige
Einkäufe von Materialien bei Dritten, die für das Projekt notwendig sind und von der KTI bewilligt wur
den.

Die entsprechenden Kosten müssen bei Gesuchseingabe in die beantragten Förderbeiträge der ent
sprechenden Rubriken einkalkuliert sein und werden im Fall ihrer Bewilligung mit den üblichen Förder
tranchen entrichtet. Im finanziellen Schlussbericht muss die vom Forschungspartner entrichtete Mehr
wertsteuer in geeigneter Form nachgewiesen werden.

Analog dazu anerkennt die KT) zukünftig auch die Kosten der Mehrwertsteuer, die beim Umsetzungs
partner aufgrund seiner verpflichteten Eigenleistungen im Projekt anfallen. Dies gilt auch für den sog.
„Barbeitrag“ (Cashbeitrag).

Zudem weisen wir Sie gerne nochmals darauf hin, dass der KTI in der Projektförderung keine finanzi
ellen Zwischenberichte mehr eingereicht werden müssen. In Einzelfällen, in denen die KTI dies als
notwendig erachtet, wird sie direkten Kontakt mit den betroffenen Projektpartnern aufnehmen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Projektmanager des jeweiligen Fachbereichs.

Die ICI hofft mit dieser Regelung, zu einer weiterhin guten Grundlage für erfolgreiche F&E-Proiekt
beizutragen.

Mit freundlichen Grüssen

Andreas Reuter
Direktor a.i. Geschäftsstelle KTI
Leiter Abteilung F&E-Projektförderung und WTT-Support
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